
Bundesrat passt AHV-Renten an 
Teuerung und Lohnentwicklung an
Rente Der Schweizer Bun-
desrat hat am Mittwoch die 
AHV- und IV-Renten um 
2,5 Prozent respektive den 
Mindestbeitrag um 30 Fran-
ken erhöht. Gleichentags 
beschloss er, den Zinssatz 
bei der beruflichen Vorsorge 
nicht anzupassen. Die Ge-
werkschaften zeigten sich 
nicht ganz zufrieden mit den 
Entscheiden.

Die Minimalrente der AHV und IV 
wird für das Jahr 2023 auf 1225 Fran-
ken im Monat erhöht, die Maximal-
rente um 60 Franken auf 2450 Fran-
ken, wie die Regierung mitteilte. Die 
Berechnung des Prozentsatzes von 
2,5 Prozent basiert auf dem im AHV-
Gesetz vorgeschriebenen Mischin-
dex aus der Entwicklung bei der 
Teuerung und den Löhnen. Im lau-
fenden Jahr wird von einer Teue-
rung von 3 Prozent und einer Lohn-
erhöhung um 2 Prozent ausgegan-
gen. Die Teuerung werde damit bei-
nahe vollständig ausgeglichen, 
schrieb der Bundesrat.
Damit zeigten sich der Gewerk-
schaftsbund (SGB) und der Dachver-
band der Arbeitnehmenden (Travail.

Suisse) jedoch nicht einverstanden. 
Dieses Berechnungssystem verfäl-
sche das Resultat, schrieben sie in ih-
ren Mitteilungen. Die Teuerung habe 
in den vergangenen zwei Jahren die 
Lohnentwicklung überstiegen. Die 
Rentenanpassungen auf dieser Be-
rechnungsgrundlage reichen nicht 
aus, um die Kaufkraft der AHV-Ren-
ten zu sichern, so wie es die Verfas-
sung verlange. Vielen Rentnern und 
Rentnerinnen drohe Altersarmut.
Auch im Parlament liegt die Forde-
rung nach einem vollständigen Teu-
erungsausgleich bei AHV- und IV-
Renten sowie den Ergänzungs- und 
Überbrückungsleistungen auf dem 
Tisch. In den Räten sind dazu drei 
Motionen hängig. Auch wird eine 
tiefere Teuerungs-Schwelle für die 
vorzeitige Anpassung der Renten ge-
fordert – derzeit ist sie bei 4 Prozent. 
Werden diese Vorstösse in der Win-
tersession verabschiedet, könnte 
das Gesetz in der Frühjahrssession 
dringlich verabschiedet werden, 
schreibt der Bundesrat. Die höheren 
Renten könnten dann rückwirkend 
auf den 1. Januar ausbezahlt werden.

Mehrkosten von 

1,38 Milliarden Franken

Bliebe die Erhöhung so, wie der Bun-
desrat am Mittwoch entschieden 
hat, führte dies gemäss Mitteilung 
bei AHV und IV zu Mehrkosten von 

rund 1,37 Milliarden Franken. 1,215 
Milliarden Franken davon entfallen 
auf die AHV, und davon fallen 245 
Millionen Franken oder rund ein 
Fünftel der Ausgaben zulasten des 
Bundes an. Die Invalidenversiche-
rung (IV) hat Mehrausgaben von 155 
Millionen Franken zu tragen.
Daneben machte der Bundesrat am 
Mittwoch etwa Anpassungen bei den 
Mindestbeiträgen von Selbstständig-
erwerbenden und Nichterwerbstäti-
gen für AHV, IV und bei der Er-
werbsersatzordnung (EO) sowie bei 
den Ergänzungs- und Überbrü-
ckungsleistungen, konkret beim Be-
trag für die Deckung des allgemei-
nen Lebensbedarfs.
Basierend auf der Preisentwicklung 
wurden ausserdem die Beiträge an 
die Mieten und Nebenkosten ange-
passt. Der Anstieg bei der Miete be-
läuft sich auf 7,1 Prozent. Neu gibt es 
pro Jahr je nach Region zwischen 
15 540 und 17 580 Franken. Die Pau-
schale für Neben- und Heizkosten 
wird von 2520 Franken auf 3060 
Franken pro Jahr erhöht.

Keine Anpassung bei 

der beruflichen Vorsorge

Diskutiert hat der Bundesrat am 
Mittwoch ausserdem über die beruf-
liche Vorsorge für das kommende 
Jahr. Da beschloss er, keine Über-
prüfung und damit keine Anpassung 

vorzunehmen. Pensionskassen müs-
sen Vorsorgeguthaben von Versi-
cherten somit auch im kommenden 
Jahr zu mindestens einem Prozent 
verzinsen. Auch die eidgenössische 
Kommission für die berufliche Vor-
sorge hatte sich Ende August dafür 
ausgesprochen, den Satz bei einem 
Prozent zu belassen.
Der SGB zeigte sich auch damit nicht 
einverstanden. Schon seit fünf Jah-
ren verharre der BVG-Mindestzins-
satz auf dem «rekordtiefen Wert» 
von einem Prozent, schrieb er in ei-
ner Stellungnahme. Begründet wor-
den sei dies mit den negativen Zin-
sen – doch nun habe die Zinswende 
eingesetzt. Es sei für die Versicher-
ten unverständlich, dass die Regie-
rung auf eine Erhöhung verzichte.

Entscheidend für die Höhe des Min-
destzinssatzes ist einerseits die Hö-
he der Rendite auf Bundesobligatio-
nen – die gemäss Mitteilung deut-
lich gestiegen sind – andererseits 
sind es die Renditen auf Aktien, An-
leihen und Liegenschaften – die 
demnach deutliche Rückschläge 
verzeichneten. Insgesamt sei trotz 
der schwierigen Situation an den 
Märkten eine Beibehaltung des Min-
destzinssatzes von einem Prozent 
gerechtfertigt, schloss der Bundes-
rat. Im kommenden Jahr soll der 
Mindestzinssatz dann wieder über-
prüft werden. Die Pensionskassen 
begrüssten den Entscheid und ste-
hen hinter der Einschätzung des 
Bundesrats, wie deren Verband mit-
teilte.  (sda)
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